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 Veröffentlicht am 27.09.1989

Norm

AngG §8 Abs8 VB

Rechtssatz

Diese ärztliche Bestätigung muß kein Leistungskalkül im Sinne einer detaillierten Beschreibung der

Leistungseinschränkungen des Arbeitnehmers enthalten. Eine solche Au3assung läßt sich aus dem Gesetz nicht

ableiten. Es reicht aus, daß als Grund der Dienstverhinderung "Krankheit" genannt wird. (§ 48 ASGG).
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